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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1999 Ausgegeben am 21. Jänner 1999 Teil II

28. Verordnung: Milch-Garantiemengen-Verordnung 1999 – MGV 1999

28. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Garantie-
mengen im Bereich der Gemeinsamen Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse
(Milch-Garantiemengen-Verordnung 1999 – MGV 1999)

Auf Grund der §§ 101, 105, 108, 113 und 117 Abs. 1 Z 2 des Marktordnungsgesetzes 1985 (MOG),
BGBl. Nr. 210, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 298/1995, wird verordnet:

Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften

Anwendungsbereich

§ 1. Die Vorschriften dieser Verordnung dienen der Durchführung der Rechtsakte des Rates der
Europäischen Union und der Europäischen Kommission im Rahmen der Gemeinsamen Marktorganisation
für Milch und Milcherzeugnisse über die Referenzmengen im Rahmen der nationalen Gesamtmengen für
Milch und Milcherzeugnisse, die

1. an Abnehmer geliefert werden oder
2. ohne Einschaltung eines behandelnden oder verarbeitenden Unternehmens an Verbraucher

abgegeben werden (Direktverkauf),
einschließlich der Erhebung der Zusatzabgabe.

Zuständigkeit

§ 2. Für die Vollziehung dieser Verordnung und der in § 1 genannten Rechtsakte ist die
Marktordnungsstelle „Agrarmarkt Austria“ (AMA) zuständig.

Abschnitt II

Lieferung an Abnehmer

Abgabenerhebung

§ 3. Im Fall des § 1 Z 1 wird die Zusatzabgabe von jedem Milcherzeuger für die Milch- und
Milchäquivalenzmengen (Milchmengen) erhoben, die von ihm an Abnehmer geliefert werden und die
seine Anlieferungs-Referenzmenge überschreiten.

Berechnung der Anlieferungs-Referenzmenge

§ 4. Die Anlieferungs-Referenzmenge entspricht mit Beginn des 1. April 1995 der dem
Milcherzeuger mit 31. März 1995 auf Grund der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung, BGBl.
Nr. 226/1995, von der AMA mitgeteilten Anlieferungs-Referenzmenge(n) I sowie der auf Antrag durch
die AMA zugeteilten Anlieferungs-Referenzmengen II.

Änderung des Verfügungsrechts über einen Betrieb

§ 5. (1) Die Referenzmenge eines Betriebs steht dem jeweiligen Verfügungsberechtigten über diesen
Betrieb (Betriebsinhaber) zu.

(2) Ein Betrieb im Sinne des Abs. 1 besteht aus den zur Milcherzeugung erforderlichen und
genutzten Flächen sowie jenen Wirtschaftsgebäuden und Teilen der Betriebsstätte, die zur Milcherzeu-
gung dienen.

(3) Bei Verlegung eines Betriebsstandortes im Zuge eines Verfahrens nach einem landwirt-
schaftlichen Siedlungsgesetz zur Verlegung aus ungünstiger Orts- oder Hoflage oder auf Grund eines
Enteignungsverfahrens gehen die Referenzmengen des Betriebs auf den neuen Betriebsstandort über. Die
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Verlegung des Betriebsstandortes ist dem Abnehmer schriftlich anzuzeigen. Der Abnehmer hat dies der
AMA zu melden.

(4) Bei Änderung des Verfügungsrechts über den milcherzeugenden Betrieb während des laufenden
Zwölfmonatszeitraums steht die Referenzmenge in diesem Zwölfmonatszeitraum dem neuen Verfügungs-
berechtigten nur im Ausmaß der noch nicht angelieferten Menge zu.

Aufteilung eines Betriebs

§ 6. (1) Wird ein Betrieb in mehrere Betriebe aufgeteilt, erhält jeder dieser eigenständigen
milcherzeugenden Betriebe die Referenzmenge, die ihm mitgeteilt worden ist oder die – soweit dafür
entsprechende Nachweise vorgelegt werden können – der vor der gemeinsamen Bewirtschaftung beste-
henden Menge entspricht.

(2) Ist eine Aufteilung gemäß Abs. 1 nicht möglich, sind die Referenzmengen entsprechend einer
schriftlichen Vereinbarung der Verfügungsberechtigten aufzuteilen. Diese Vereinbarung ist binnen drei
Monaten nach der Aufteilung des Betriebs abzuschließen.

(3) Kommt auch eine Vereinbarung gemäß Abs. 2 nicht zustande, so ist die Referenzmenge auf die
milcherzeugenden Betriebe in jenem Verhältnis aufzuteilen, wie die zum Grundbestand des bisherigen
Betriebs gehörenden Flächen (ohne Berücksichtigung von Bauflächen, Weingärten, Wald, Ödland,
Hausgärten und Obstgärten) aufgeteilt wurden, wobei erst ab einer Mindestfläche von einem Hektar
Referenzmengen auf den neuen milcherzeugenden Betrieb übergehen können. Die Aufteilung hat nach
der Wertigkeit der einzelnen Flächen zu erfolgen. Dabei sind Almen, soweit sie nicht unter § 14 Abs. 1
fallen, und Bergmähder zu einem Viertel, Hutweiden zu einem Drittel, einschnittige Dauerwiesen zur
Hälfte, Dauerwiesen mit zwei oder mehreren Schnitten, Kulturweiden, Wechselgrünland und die
sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen in vollem Ausmaß anzurechnen.

(4) Die Aufteilung der Referenzmenge ist dem für den bisherigen Betrieb zuständigen Abnehmer
schriftlich anzuzeigen, der die AMA sowie allenfalls den für den neuen Betrieb zuständigen Abnehmer zu
benachrichtigen hat.

(5) Die AMA kann auf Antrag eines Betriebsinhabers bei Aufteilung eines Betriebs durch
Übereignung einer Betriebsstätte samt landwirtschaftlichen Nutzflächen genehmigen, daß keine Auf-
teilung der Referenzmenge gemäß Abs. 1 oder 3 erfolgt, wenn dies zur Verbesserung der Milcherzeu-
gungsstruktur oder zur Extensivierung der Milcherzeugung dient. Der Antrag ist spätestens bis zum
Ablauf des Zwölfmonatszeitraums, der dem Wirksamwerden des Vertrags folgt, zu stellen.

(6) Erfolgt die Aufteilung gemäß Abs. 1 bis 3 während des laufenden Zwölfmonatszeitraums, sind
die im Zwölfmonatszeitraum angelieferten Mengen den einzelnen Betrieben anteilig den Referenzmengen
anzurechnen.

Verpachtung eines Betriebs an mehrere

§ 7. (1) Wenn ein Verfügungsberechtigter über einen milcherzeugenden Betrieb alle zum Grund-
bestand dieses Betriebs gehörenden Flächen an andere Betriebsinhaber verpachtet, kann die Referenz-
menge dieses Betriebs für die Dauer der Pachtverhältnisse auf die Betriebe der Pächter übertragen
werden, wenn

1. der Verpächter die Verpachtung dem für seinen Betrieb zuständigen Abnehmer schriftlich anzeigt
und

2. die Pächter alle zum Grundbestand des milcherzeugenden Betriebs gehörenden Flächen gepachtet
haben, wobei Bauflächen, Weingärten, Wald, Ödland, Hausgärten und Obstgärten, die sich der
Verpächter zurückbehalten hat, ausgenommen werden können und

3. die Aufteilung der Referenzmenge entsprechend den  gepachteten Flächen erfolgt und
4. Bestätigungen der Sozialversicherungsanstalt der Bauern über die Meldungen der Pachtungen

vorgelegt werden, die nicht älter als sechs Monate sein dürfen.

(2) Die Übertragung wird mit Beginn des auf die Anzeige folgenden Zwölfmonatszeitraums
wirksam, soweit nicht in der Anzeige der Beginn des laufenden Zwölfmonatszeitraums als Wirksamkeits-
beginn genannt ist.

(3) Der gemäß Abs. 1 Z 1 zuständige Abnehmer hat die für die übernehmenden Betriebe zuständigen
Abnehmer von der Anzeige zu benachrichtigen. Die Anzeige ist von den Abnehmern zu registrieren und
die für den jeweiligen Zwölfmonatszeitraum geltenden Referenzmengen sowie der jeweils gewogene
Fettgehaltsdurchschnitt der übernehmenden Betriebe sind neu zu berechnen.
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(4) Der gemäß Abs. 1 Z 1 zuständige Abnehmer hat die angezeigten Übertragungen unter Anschluß
der Bestätigungen gemäß Abs. 1 Z 4 der AMA zu melden.

(5) Wird ein Pachtverhältnis vor Beendigung der übrigen Pachtverhältnisse aufgelöst und tritt nicht
ein anderer als Pächter in das aufgelöste Pachtverhältnis ein, so fällt die gesamte Referenzmenge, die im
Rahmen der Pachtverhältnisse übertragen wurde, mit Beginn des laufenden Zwölfmonatszeitraums an den
Verpächter zurück.

Übertragung von Referenzmengen (Handelbarkeit)

§ 8. (1) Ein Betriebsinhaber kann einem anderen Betriebsinhaber ganz oder teilweise Referenz-
mengen ohne Überlassung des entsprechenden Betriebs nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen
übertragen:

1. die Anzeige der Übertragung erfolgt an den für den abgebenden Betriebsinhaber zuständigen
Abnehmer mittels eines von der AMA aufgelegten Formblatts. Übertragungen von Referenz-
mengen für den jeweils laufenden Zwölfmonatszeitraum sind spätestens bis Ende Februar anzu-
zeigen;

2. ist der abgebende Betriebsinhaber nicht mit dem Betriebseigentümer ident, ist die schriftliche
Zustimmung der Betriebseigentümer zur Übertragung der Referenzmengen erforderlich. Wird ein
Eigentümer übergangen, wird die Übertragung der Referenzmenge dennoch wirksam und
allfällige Schadenersatzansprüche sind auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen;

3. jede Übertragungsvereinbarung muß eine Referenzmenge von mindestens 1 000 kg erfassen, es
sei denn, die Anlieferungs-Referenzmenge des abgebenden Betriebs ist geringer;

4. bei Abgabe der gesamten Referenzmenge eines Betriebs hat der Abgeber darzulegen, daß er die
Anlieferung von Milch aufgeben will;

5. bei Abgabe von mehr als 50% der Referenzmenge eines Betriebs hat der Abgeber darzulegen,
daß er diesen Anteil der Referenzmenge nicht für die Anlieferung für seinen Betrieb benötigt;

6. der Erwerber hat darzulegen, daß er diese zusätzliche Referenzmenge zur Verbesserung der
Struktur seines milcherzeugenden Betriebes benötigt, insbesondere weil er
a) innerhalb der letzten fünf Jahre den Betrieb übernommen hat oder
b) Investitionen in die Milcherzeugung für seinen Betrieb getätigt hat oder
c) die zum Erwerb vorgesehene Referenzmenge für die Ausnutzung der Produktionskapazitäten

seines Betriebs benötigt;
7. soweit der Erwerber über keine Referenzmenge verfügt, hat er neben den Voraussetzungen

gemäß Z 6 gleichzeitig mit der Anzeige eine Unterlage vorzulegen, aus der hervorgeht, daß der
Erwerb der Referenzmenge für eine wirtschaftlich sinnvolle Betriebsführung erforderlich ist.

Werden mit der Anzeige keine Angaben gemäß Z 4 bis 7 gemacht, wird die Übertragung der Referenz-
menge nicht wirksam. Treten bei den Angaben begründete Zweifel an der Erfüllung der Voraussetzungen
gemäß Z 4 bis 7 auf, so hat der gemäß Z 1 zuständige Abnehmer die Anzeige der AMA zur Entscheidung
vorzulegen, ob die Übertragung durchgeführt werden kann. Werden nach der Überprüfung von der AMA
die Zweifel bestätigt, wird die Übertragung nicht wirksam.

(2) Referenzmengen, die gemäß § 7, § 9 oder § 11 vorübergehend übertragen worden sind, können
nicht gemäß Abs. 1 übertragen werden.

(3) Die Übertragung wird mit Beginn des auf das Einlangen der vollständig ausgefüllten und
unterfertigten Anzeige beim gemäß Abs. 1 Z 1 zuständigen Abnehmer folgenden Zwölfmonatszeitraums
wirksam, sofern nicht in der Anzeige der laufende Zwölfmonatszeitraum als Wirksamkeitsbeginn genannt
ist und in diesem Fall die Referenzmenge im Zeitpunkt der Anzeige der Übertragung noch nicht in dem
zur Übertragung vorgesehenen Ausmaß angeliefert wurde.

(4) Der gemäß Abs. 1 Z 1 zuständige Abnehmer hat den für den erwerbenden Betrieb zuständigen
Abnehmer zu benachrichtigen. Die Anzeige ist von den Abnehmern zu registrieren und die für den
jeweiligen Zwölfmonatszeitraum geltende Anlieferungs-Referenzmenge sowie der gewogene Fettgehalts-
durchschnitt des erwerbenden Betriebs sind neu zu berechnen.

(5) Der gemäß Abs. 1 Z 1 zuständige Abnehmer hat der AMA die angezeigten Übertragungen zu
melden.

Zeitweilige Übertragung der Anlieferungs-Referenzmenge (Leasing)

§ 9. (1) Der Betriebsinhaber kann die ihm zustehende Anlieferungs-Referenzmenge, soweit er sie im
jeweiligen Zwölfmonatszeitraum nicht selbst nutzen will, für diesen Zwölfmonatszeitraum einem oder
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mehreren anderen Betriebsinhaber(n) nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen vorübergehend
zur Nutzung übertragen:

1. Die Anzeige der Übertragung erfolgt an den für den übertragenden Betriebsinhaber zuständigen
Abnehmer mittels eines von der AMA aufgelegten Formblatts so zeitgerecht, daß die Verstän-
digung gemäß Abs. 3 noch möglich ist.

2. Ist der übertragende Betriebsinhaber nicht mit dem Betriebseigentümer ident und soll die gesamte
Anlieferungs-Referenzmenge übertragen werden, so ist die schriftliche Zustimmung der
Betriebseigentümer zur Übertragung der Referenzmenge erforderlich. Wird ein Eigentümer über-
gangen, so bleibt die Übertragung dennoch wirksam und allfällige Schadenersatzansprüche sind
auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen.

3. Die Übertragung hat sich auf die gesamte Anlieferungs-Referenzmenge (Gesamtleasing) oder auf
einen Teil, der höchstens 50% der zum Zeitpunkt der Anzeige zustehenden Anlieferungs-
Referenzmenge beträgt (Teilleasing), zu beziehen. Das Verleasen eines Teiles der Anlieferungs-
Referenzmenge von mehr als 50% ist hinsichtlich der Teilmenge, die die 50% übersteigt,
unwirksam.

4. Beim Teilleasing hat der übertragende Betriebsinhaber darzulegen, daß er im abgelaufenen
Zwölfmonatszeitraum mindestens 50% seiner Anlieferungs-Referenzmenge oder im laufenden
Zwölfmonatszeitraum mindestens 25% seiner im Zeitpunkt der Anzeige zustehenden Anliefe-
rungs-Referenzmenge angeliefert hat bzw. auf Grund außergewöhnlicher persönlicher oder
betrieblicher Umstände eine geringere Anlieferung vorliegt.

5. Jede Übertragungsvereinbarung muß eine Referenzmenge von mindestens 1 000 kg erfassen, es
sei denn, die Anlieferungs-Referenzmenge des übertragenden Betriebs ist geringer oder es
handelt sich um eine Übertragung auf gemeinschaftlich genutzte Almen mit lediglich einer
Anlieferungs-Referenzmenge.

(2) Ein Gesamtleasing darf höchstens für einen Zwölfmonatszeitraum erfolgen. Eine unmittelbar
anschließende neuerliche Übertragung der gesamten Anlieferungs-Referenzmenge gemäß Abs. 1 ist nicht
zulässig. Im Zwölfmonatszeitraum 1999/2000 ist ein Gesamtleasing nur dann möglich, wenn im
vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum kein Gesamtleasing erfolgt ist.

(3) Der für den übertragenden Betrieb zuständige Abnehmer hat den für den übernehmenden Betrieb
zuständigen Abnehmer bis 31. Dezember des laufenden Zwölfmonatszeitraums von der Anzeige zu
benachrichtigen. Die Anzeige ist von den Abnehmern zu registrieren und die für den jeweiligen
Zwölfmonatszeitraum geltenden Anlieferungs-Referenzmengen sowie der gewogene Fettgehaltsdurch-
schnitt des übernehmenden Betriebs sind neu zu berechnen.

(4) Der für den übertragenden Betrieb zuständige Abnehmer hat der AMA die angezeigten
Übertragungen zu melden.

Verfügung über Referenzmenge nach Beendigung des Pachtverhältnisses

§ 10. (1) Hat der Pächter als Verfügungsberechtigter über einen milcherzeugenden Betrieb während
der Dauer des Pachtverhältnisses für den Pachtbetrieb

1. Einzelrichtmengen oder Anteile von Einzelrichtmengen gemäß § 75 b Abs. 1 Z 1 bis 3 MOG
erlangt bzw. erworben und stimmt im Falle des § 75 b Abs. 1 Z 3 MOG der Verpächter der
Übertragung der Referenzmenge vom Pachtbetrieb auf einen anderen Betrieb zu, oder

2. Referenzmengen gemäß § 8 erworben,
so kann der Pächter die neu erworbenen Mengen nach Ablauf des Pachtvertrags im zu diesem Zeitpunkt
bestehenden Ausmaß ganz oder teilweise auf einen anderen landwirtschaftlichen Betrieb, über den der
Pächter verfügungsberechtigt ist, übertragen.

(2) Anstelle einer Übertragung gemäß Abs. 1 kann der Pächter die in Abs. 1 Z 1 und 2 genannten
Mengen gemäß § 8 übertragen.

(3) Die Übertragung gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 ist bis zum Ende des Zwölfmonatszeitraums, der dem
Ablauf des Pachtvertrags folgt, dem für den übertragenden Betrieb zuständigen Abnehmer schriftlich
anzuzeigen. Dieser Abnehmer hat die weiteren davon berührten Abnehmer und die AMA von der Über-
tragung zu benachrichtigen.

(4) Der über den zuvor verpachteten Betrieb Verfügungsberechtigte darf bis zur endgültigen Ent-
scheidung, ob und in welchem Ausmaß Referenzmengen gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 übertragen werden,
innerhalb der Frist gemäß Abs. 3 Verfügungen nur insoweit treffen, als die Ansprüche des bisherigen
Pächters gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 nicht beeinträchtigt werden.
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(5) Die Übertragung wird mit Beginn des auf die Anzeige folgenden Zwölfmonatszeitraums wirk-
sam, soweit nicht in der Anzeige der Beginn des laufenden Zwölfmonatszeitraums als Wirksamkeits-
beginn genannt ist.

Verfügung über Referenzmenge bei vorübergehender Unbenutzbarkeit des Betriebs

§ 11. (1) Wird die Haltung von Kühen in einem milcherzeugenden Betrieb durch ein unvorherseh-
bares und unabwendbares Ereignis wie insbesondere durch Zerstörung des Stalles durch Brand, Hoch-
wasser oder Lawine oder durch Stallneubau oder Stallumbau am gleichen Ort vorübergehend unmöglich
(unbenützbarer Betrieb), so kann die Referenzmenge für eine vorübergehende Dauer von höchstens
36 Monaten auf einen oder mehrere landwirtschaftliche Betriebe (übernehmende Betriebe) übertragen
werden, sofern

1. der Betriebsinhaber des unbenützbaren Betriebs die Übertragung schriftlich dem für seinen
Betrieb zuständigen Abnehmer anzeigt, und

2. der Betriebsinhaber des unbenützbaren Betriebs anlässlich der Anzeige gemäß Z 1 Nachweise
über das Eintreten des unvorhersehbaren und unabwendbaren Ereignisses sowie die
Unmöglichkeit der Haltung von Kühen vorlegt.

Für den laufenden Zwölfmonatszeitraum kann die Referenzmenge in diesem Zwölfmonatszeitraum nur in
dem Ausmaß übertragen werden, in dem sie noch nicht angeliefert wurde.

(2) Der Abnehmer gemäß Abs. 1 Z 1 hat die für die übernehmenden Betriebe zuständigen Abnehmer
von der Anzeige zu benachrichtigen. Die Anzeige ist von den Abnehmern zu registrieren und die für den
jeweiligen Zwölfmonatszeitraum geltenden Anlieferungs-Referenzmengen sowie der gewogene Fettge-
haltsdurchschnitt der übernehmenden Betriebe sind neu zu berechnen.

(3) Erfolgt die Rückübertragung während des laufenden Zwölfmonatszeitraums, sind die vom
übernehmenden Betrieb erfolgten Anlieferungen anteilig der vorübergehend übertragenen Referenzmenge
anzurechnen.

(4) Der für den unbenützbaren Betrieb zuständige Abnehmer hat die angezeigten Übertragungen
sowie die Beendigung der Übertragungen der AMA zu melden.

Fettgehalt bei Übertragung von Referenzmengen

§ 12. (1) Referenzmengen werden mit dem Fettgehalt übertragen, der als repräsentativer Fettgehalt
mitgeteilt wurde oder auf Grund dauerhafter Übertragungen neu berechnet wurde.

(2) Bei Beendigung von vorübergehenden Referenzmengenübertragungen ist der Fettgehalt maß-
geblich, der mit dieser Referenzmenge übertragen wurde. Dies gilt auch bei Änderungen des Verfügungs-
rechts über einen Betrieb.

Wiederzuteilung einer Referenzmenge

§ 13. (1) Referenzmengen, die infolge der Nichtvermarktung während eines Zwölfmonatszeitraums
der einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen worden sind, sind dem Betriebsinhaber wieder zuzuteilen,
wenn dieser

1. spätestens im zweiten Zwölfmonatszeitraum, der dem 1. April folgt, mit dem die Referenzmenge
der einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen wurde, die Erzeugung und Vermarktung wieder auf-
nimmt und im Ausmaß von mindestens 15% der Referenzmenge vermarktet und

2. spätestens bis 31. Dezember des zweiten Zwölfmonatszeitraums einen schriftlichen Antrag bei
der AMA auf Wiederzuteilung der Referenzmenge stellt.

(2) Für den Fall, daß die Nichtvermarktung auf außergewöhnliche persönliche oder betriebliche
Umstände oder höhere Gewalt zurückzuführen ist und der Betriebsinhaber dies entsprechend darlegen
kann, verlängern sich die in Abs. 1 genannten Termine auf den vierten Zwölfmonatszeitraum.

Sonderbestimmungen für Almen

§ 14. (1) Almen sind Grünlandflächen, die infolge ihrer Höhenlage, der klimatischen Verhältnisse
und der Vegetation nur zeitweilig und in Bezug auf die Milcherzeugung getrennt von den Heimgütern
bewirtschaftet werden, wobei die Milch grundsätzlich auf der Futtergrundlage dieser Alm – ausge-
nommen bei Vorliegen eines Elementarereignisses – erzeugt werden muß und die Lieferung von Milch
und Erzeugnissen aus Milch unmittelbar an den Abnehmer oder in Form des Direktverkaufs erfolgt.

(2) Der Verfügungsberechtigte über die Alm (Betriebsinhaber) hat dem Abnehmer nach einem von
der AMA aufgelegten Muster den Tag des Beginns des Almauftriebs, die Zahl der aufgetriebenen Kühe
und den Tag des Endes des Almabtriebs mitzuteilen. Die Meldung hat jeweils binnen zwei Wochen zu
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erfolgen. Abweichend vom ersten Satz kann mit Zustimmung des Abnehmers die Meldung des Tages des
Beginns des Almauftriebs und die Zahl der aufgetriebenen Kühe durch die Abgabe der Almauftriebsliste
im Rahmen der Maßnahmen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 und Verordnung (EG) Nr. 950/97
ersetzt werden.

(3) Der Abnehmer hat die Meldungen gemäß Abs. 2 bereitzuhalten und diese Daten der AMA auf
Verlangen bekanntzugeben.

Lieferungen von Almen

§ 15. (1) Die den Almen gemäß § 5 Abs. 2 der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung
zugeteilten Anlieferungs-Referenzmengen II sowie die für diese Almen gemäß § 39 umgewandelten
Referenzmengen können nur genutzt werden, wenn die Erzeugung der Milch auf dem Almbetrieb erfolgt
und die Bedingungen des § 14 Abs. 1 eingehalten werden. Werden die Bedingungen gemäß § 14 Abs. 1
nicht eingehalten, ist die Lieferung dem Heimgut zuzurechnen.

(2) Für die gemäß § 5 Abs. 2 der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung sowie gemäß § 19
den Almen zugeteilten Anlieferungs-Referenzmengen II sind die §§ 8 und 9 nicht anzuwenden.

(3) Bei Pachtung der zu einem Almbetrieb gehörenden Flächen kann die Anlieferungs-
Referenzmenge im Ausmaß des Anteils der gepachteten Flächen an den gesamten Almfutterflächen auf
den Almbetrieb des Pächters für die Dauer der Pachtung übertragen werden.

(4) Die Anzeige der Pachtung gemäß Abs. 3 hat schriftlich an den für die übertragende Alm
zuständigen Abnehmer zu erfolgen, der die AMA und den allfälligen für den übernehmenden Betrieb
zuständigen Abnehmer zu benachrichtigen hat.

(5) Die den Almen gemäß § 5 Abs. 1 der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung mitgeteilte
Anlieferungs-Referenzmenge I kann anstelle auf dem Almbetrieb auf dem Heimgut des Betriebsinhabers
genutzt werden. Der Betriebsinhaber hat die Nutzung auf dem Heimgut dem Abnehmer im laufenden
Zwölfmonatszeitraum schriftlich anzuzeigen.

(6) Die dem Heimgut mitgeteilte Anlieferungs-Referenzmenge kann anstelle auf dem Heimgut ganz
oder teilweise auf dem Almbetrieb des Betriebsinhabers genutzt werden. Der Betriebsinhaber hat die
Nutzung auf dem Almbetrieb dem Abnehmer im laufenden Zwölfmonatszeitraum schriftlich anzuzeigen.

Sonderbestimmungen für Messen

§ 16. Werden Kühe im Rahmen von Messen oder messeähnlichen Veranstaltungen im Sinne der
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, im Rahmen von Zuchtviehausstellungen gehalten, kann die AMA
eine für die Dauer der Messeveranstaltung befristete Referenzmenge im Ausmaß der von der Messe
gelieferten Milchmenge aus der einzelstaatlichen Reserve zuteilen, wenn der Veranstalter

1. eine derartige Zuteilung schriftlich innerhalb eines Monats nach Ende der Messe beantragt und
2. eine Bestätigung der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde über das Vorliegen einer Messe

oder messeähnlichen Veranstaltung sowie deren Dauer vorlegt.

Sonderzuteilung von Referenzmengen

§ 17. (1) Für den Zwölfmonatszeitraum 1996/97 stehen 12 000 t Anlieferungs-Referenzmenge aus
der einzelstaatlichen Reserve zur Zuteilung an Milcherzeuger gemäß den nachstehenden Bestimmungen
zur Verfügung.

(2) Anträge auf Zuteilung einer Anlieferungs-Referenzmenge sind bis 11. Juni 1996 im Wege des
zuständigen Abnehmers bei der AMA mittels eines von der AMA aufgelegten Formblatts einzubringen.

§ 18. (1) Antragsberechtigt sind Milcherzeuger, deren mitgeteilter repräsentativer Fettgehalt
mindestens 0,3 Prozentpunkte unter dem einzelbetrieblichen Fettgehalt

1. des Kalenderjahres 1994 oder,
2. sofern dies günstiger ist, der Monate Juli bis Dezember 1994

liegt und die zum Zeitpunkt der Antragstellung die Milchanlieferung nicht auf Dauer eingestellt haben.
Für den repräsentativen Fettgehalt ist ausschließlich der gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 der Milch-
Referenzmengen-Zuteilungsverordnung, BGBl. Nr. 226/1995, in der Fassung BGBl. Nr. 858/1995
ermittelte Fettgehalt heranzuziehen. Die maßgeblichen Werte des einzelbetrieblichen Fettgehalts sind
durch den zuständigen Abnehmer zu bestätigen.

(2) Für die Zuteilungsbemessung ist nur jene Fettgehaltssteigerung maßgeblich, die die Mindest-
differenz von 0,3 Prozentpunkten übersteigt.
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(3) Die maximal zuteilbare Menge ist dadurch zu ermitteln, daß je 0,01 Prozentpunkte Fett-
gehaltssteigerung über der Mindestdifferenz die Anlieferungs-Referenzmenge mit dem Faktor 0,18%
multipliziert wird. Als Anlieferungs-Referenzmenge sind die zum 31. März 1995 dem Milcherzeuger
mitgeteilte Anlieferungs-Referenzmenge I sowie eine allfällige mitgeteilte Anlieferungs-Referenz-
menge II heranzuziehen abzüglich der gemäß § 3 Abs. 3 Z 3 und 7 der Milch-Referenzmengen-
Zuteilungsverordnung ermittelten Referenzmengen-Anteile sowie unter Berücksichtigung aller seit dem
1. April 1995 bis zum Zeitpunkt der Antragstellung erfolgten dauerhaften Verringerungen der Anliefe-
rungs-Referenzmenge.

(4) Ergibt sich bei der Berechnung gemäß Abs. 3 eine Menge unter 500 kg, so erfolgt keine
Zuteilung.

(5) Übersteigt die Summe der gemäß Abs. 3 und 4 ermittelten Menge 8 000 t, erfolgt eine aliquote
Kürzung.

(6) Zwischen Antragstellung und schriftlicher Mitteilung durch die AMA gemäß § 21 Abs. 1 über
die Zuteilung der Referenzmenge darf der Milcherzeuger die seinem Betrieb zustehende Referenzmenge
weder ganz noch teilweise auf andere Milcherzeuger – ausgenommen Übertragungen gemäß § 11 –
übertragen. Eine derartige Übertragung ist unwirksam.

(7) Wird die gemäß den vorgenannten Bestimmungen zugeteilte Referenzmenge binnen zwei
Zwölfmonatszeiträumen ab Wirksamkeit der Zuteilung ganz oder teilweise auf andere Betriebe über-
tragen, fällt die zugeteilte Referenzmenge in dem zur Übertragung vorgesehenen Ausmaß in die einzel-
staatliche Reserve zurück.

(8) Wird nach dem Zeitpunkt der Antragstellung die Pachtung eines Betriebes beendet, so steht dem
Inhaber des ehemals gepachteten Betriebs von der gemäß den vorgenannten Bestimmungen zugeteilten
Referenzmenge ein Anteil zu, der dem Anteil der Anlieferungs-Referenzmenge des ehemals gepachteten
Betriebs an der Anlieferungs-Referenzmenge gemäß Abs. 3 entspricht.

§ 19. (1) Antragsberechtigt sind Milcherzeuger,
1. die in den Jahren 1991 bis 1995 für den Almbetrieb Investitionen, die unmittelbar oder mittelbar

der Milcherzeugung auf dem Almbetrieb dienen, getätigt haben
a) unter Inanspruchnahme öffentlicher Förderungsmittel, wobei das Förderungsansuchen

spätestens auf Basis der Förderungsrichtlinien für das Jahr 1994 eingereicht worden sein muß,
oder

b) ohne Inanspruchnahme öffentlicher Förderungsmittel, sofern die Investitionen zwar gemäß den
Förderungsrichtlinien grundsätzlich förderbar waren, aber die für öffentliche Förderungen
festgesetzte Einkommensgrenze überschritten wurde oder

c) mit Hilfe von zur Schadensabgeltung gewährten Versicherungsleistungen oder
2. deren Almbetrieb erstmals für den Alpsommer 1994 von der AMA als Alm im Sinne des § 71

Abs. 3 und 4 MOG im Jahr 1994 anerkannt wurde.

Vom Almbetrieb darf in den Alpsommern 1992 und 1993 keine Almmilchlieferung, im Alpsommer 1994
eine Almmilchlieferung höchstens an 60 Tagen erfolgt sein.

(2) Antragsberechtigt sind ferner Milcherzeuger, denen gemäß § 5 der Milch-Referenzmengen-
Zuteilungsverordnung Anlieferungs-Referenzmengen auf Almen zugeteilt wurden, wenn auf Basis der in
§ 5 der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung festgelegten Kriterien die durchschnittliche
Anlieferung in den Alpsommern 1992 und 1993 weniger als 80% der Anlieferung des Alpsommers 1994
betrug.

(3) Im Antrag ist darzulegen:
1. Durch Milcherzeuger gemäß Abs. 1 Z 1 lit. a und b mittels einer Bestätigung der Förderungsstelle

die Gewährung der öffentlichen Förderungsmittel oder im Fall der Nichtgewährung öffentlicher
Förderungsmittel die Förderungswürdigkeit der getätigten Investitionen,

2. durch Milcherzeuger gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c mittels einer Bestätigung der Versicherung die
Gewährung von Versicherungsleistungen.

(4) Für die Bemessung der Referenzmenge für den Almbetrieb werden herangezogen:
1. Für Milcherzeuger gemäß Abs. 1 die Differenz zwischen der allfällig mitgeteilten Anlieferungs-

Referenzmenge und der Menge, die sich ergibt aus den gemäß Viehzählung zum 1. Dezember
1995 auf dem Heimbetrieb des Milcherzeugers vorhandenen Milchkühen multipliziert mit einer
Liefermenge von 1 000 kg pro Kuh, bei Gemeinschaftsalmen aus zwei Drittel der Kuhgräser der
Alm multipliziert mit 1 000 kg;
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2. für Milcherzeuger gemäß Abs. 2 die Differenz zwischen der mitgeteilten Anlieferungs-
Referenzmenge und der im Alpsommer 1994 angelieferten Menge Milch und Erzeugnisse aus
Milch, soweit die im Wirtschaftsjahr 1994/95 für die Anlieferung von Almen zustehende Einzel-
richtmenge überschritten wurde und die Befreiung vom zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag
gemäß § 71 Abs. 3 und 4 MOG in Anspruch genommen wurde, höchstens jedoch 1 400 kg pro
Kuh, die im Alpsommer 1994 als aufgetrieben gemeldet wurde.

(5) Der repräsentative Fettgehalt
1. bleibt im Falle einer zusätzlichen Zuteilung zu einer bereits mitgeteilten Anlieferungs-

Referenzmenge unverändert,
2. entspricht im Falle einer gänzlichen Neuzuteilung einer Anlieferungs-Referenzmenge gemäß

Abs. 1 dem durchschnittlichen Fettgehalt der im Zwölfmonatszeitraum 1996/97 gelieferten
Milch.

(6) Übersteigt die Summe der gemäß Abs. 4 ermittelten Mengen 4 000 t, so werden zuerst die
Anträge gemäß Abs. 1 berücksichtigt, die verbleibende Menge wird den Anträgen gemäß Abs. 2 aliquot
zugeteilt. Übersteigt die für Anträge gemäß Abs. 1 erforderliche Menge 4 000 t, wird nur den Anträgen
gemäß Abs. 1 aliquot zugeteilt. Ergibt sich für Anträge gemäß Abs. 2 eine Menge unter 500 kg, so erfolgt
keine Zuteilung.

(7) Für die zugeteilten Referenzmengen finden die Sonderbestimmungen für Almen (§§ 14 und 15)
Anwendung.

§ 20. Wird die zur Zuteilung an Milcherzeuger gemäß § 18 reservierte Menge nicht ausgeschöpft,
kann sie an Milcherzeuger gemäß § 19 zugeteilt werden, ebenso kann die für Milcherzeuger gemäß § 19
reservierte, nicht ausgeschöpfte Menge an Milcherzeuger gemäß § 18 zugeteilt werden.

§ 21. (1) Die AMA hat den Milcherzeugern die gemäß §§ 17 bis 20 zugeteilten Referenzmengen mit
Wirksamkeitsbeginn 1. April 1996 mitzuteilen. Die Referenzmengen sind jeweils auf ganze Zahlen zu
runden.

(2) Der Milcherzeuger kann binnen vier Wochen ab Zustellung der Mitteilung schriftlich begründete
Einwände gegen die Berechnung der gemäß Abs. 1 mitgeteilten Referenzmenge bei der AMA einbringen.
Über die vorgebrachten Einwände zu der dem Milcherzeuger mitgeteilten Erhöhung der Referenzmenge
hat die AMA mittels Bescheid zu entscheiden.

Zuweisung nicht genützter Anlieferungs-Referenzmengen (Saldierung)

§ 22. (1) Das Ausmaß der Gesamtmenge für Lieferungen, das im jeweiligen Zwölfmonatszeitraum
nicht genutzt worden ist (Unterlieferung einschließlich der einzelstaatlichen Reserve, im Folgenden
Unterlieferung), kann anderen Milcherzeugern, deren Lieferungen die ihnen zugeteilte(n) Anlieferungs-
Referenzmenge(n) überschritten haben (Überlieferer), nach Maßgabe der nachstehenden Vorschriften
zugewiesen werden.

(2) Die Zuweisung der nicht genutzten Anlieferungs-Referenzmengen an die jeweiligen Überlieferer
erfolgt nach folgender Berechnungsformel:

Unterlieferung

Summe der Überlieferung

Die Berechnung erfolgt durch die AMA. Die AMA teilt dem jeweiligen Abnehmer bis 15. Juni mit,
welcher Anteil der einzelbetrieblichen Überlieferung, ausgedrückt in einem Prozentsatz, nach diesem
Verfahren ausgeglichen (saldiert) werden kann. Der Prozentsatz ist auf vier Dezimalstellen zu runden.

(3) Rundungen zugunsten der Überlieferer sind nicht zulässig. Im Falle, daß die Summe der
Unterlieferungen die Summe der Überlieferungen übersteigt, gelten die Unterlieferungen in Höhe der
Überlieferungen als zugewiesen im Sinne des Abs. 1.

(4) Die AMA hat bei dem nach Abs. 2 zu berechnenden Zuweisungsprozentsatz jene Differenzen zu
berücksichtigen, die sich aus den im vorangegangenen Jahr erstatteten Meldungen der Abnehmer gemäß
§ 30 Abs. 1 und 2 ergeben haben und bei der im vorangegangenen Jahr erfolgten Erhebung der
Zusatzabgabe gemäß § 29 nicht berücksichtigt wurden, da der Differenzbetrag außer Verhältnis zu den
dabei entstehenden Kosten und zum verursachten Verwaltungsaufwand gestanden ist.

Beförderung zwischen Mitgliedstaaten

§ 23. (1). Bei jeder Beförderung von Waren der Unterposition 0401 1090, 0401 2019, 0401 2099,
0401 3019, 0401 3039 und 0401 3099 der Kombinierten Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs aus
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dem Inland in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union sind Rechnungen, Lieferscheine oder
sonstige, ohne technische Hilfe lesbare Belege mitzuführen, die mindestens folgende Angaben enthalten
müssen:

1. Name und Anschrift des Versenders und Empfängers,
2. Menge und KN-Code der beförderten Ware,
3. Datum der Versendung sowie
4. eine Erklärung eines im Inland ansässigen Abnehmers, der von der AMA zugelassen ist

(Versender), daß die beförderte Ware von den in § 1 genannten Rechtsakten und den Vorschriften
dieser Verordnung erfaßt ist.

(2) Bei jeder Beförderung von in Abs. 1 genannten Waren aus einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union in das Inland ist eine Bestätigung des Versandbetriebs mit den Angaben gemäß
Abs. 1 Z 1 bis 3 und der Erklärung eines Abnehmers, daß die beförderte Ware von den in § 1 genannten
Rechtsakten erfaßt ist, mitzuführen.

Zulassung des Abnehmers

§ 24. (1) Abnehmer, die am 31. März 1995 als Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb im Sinne des
MOG bereits tätig sind, gelten als zugelassen im Sinne der in § 1 genannten Rechtsakte; sie haben bis
31. Jänner 1996 die Verpflichtungserklärung gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EWG)
Nr. 536/93 abzugeben und sich gleichzeitig zu verpflichten, die Qualität und die wertbestimmenden
Merkmale der angelieferten Milch gemäß den in der Anlage angeführten Kriterien von einem von der
AMA anerkannten Labor (§ 25) überprüfen zu lassen.

(2) Abnehmern,
1. die ihre Tätigkeit als Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb [Art. 9 lit. f der Verordnung (EWG)

Nr. 3950/92] nach dem 31. März 1995 aufnehmen oder
2. bei denen es sich um Anlagen gemäß § 16a MOG oder § 69a MOG oder Einrichtungen, die

Milch im Sinne des § 3 Abs. 3 MOG übernommen haben, handelt oder bei denen es sich um
einen Zusammenschluß von Milcherzeugern zum Zweck des gemeinsamen Transports von Milch
oder Erzeugnissen aus Milch handelt,

wird die in den in § 1 genannten Rechtsakten vorgesehene Zulassung auf Antrag erteilt. Der Antrag ist
schriftlich in zweifacher Ausfertigung bei der AMA einzureichen. Im Antrag sind die in den in § 1
genannten Rechtsakten für die Erteilung der Zulassung vorgesehenen Voraussetzungen darzulegen und
die Verpflichtungserklärung gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EWG) Nr. 536/93 abzugeben.
Weiters haben sich die Abnehmer zu verpflichten, die Qualität und die wertbestimmenden Merkmale der
angelieferten Milch gemäß den in der Anlage angeführten Kriterien von einem von der AMA anerkannten
Labor (§ 25) überprüfen zu lassen. Die AMA kann weitere Angaben fordern, wenn sie für Kontrollzwecke
notwendig sind. Die AMA erteilt die Zulassung, nachdem sie das Vorliegen der Voraussetzungen geprüft
hat.

(3) Der Erzeuger darf nur an Abnehmer liefern, die zugelassen sind. Wird an einen nicht
zugelassenen Abnehmer geliefert, ist für diese Lieferung die Zusatzabgabe zu entrichten. Wird die
Zulassung gemäß Abs. 4 entzogen, hat der Abnehmer dies unverzüglich dem Milcherzeuger mitzuteilen
und für die angelieferte Milch die Zusatzabgabe zu entrichten, ohne den Milcherzeuger damit zu belasten.

(4) Neben den in Art. 7 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EWG) Nr. 536/93 angeführten Fällen ist die
Zulassung den Abnehmern zu entziehen, wenn sie trotz Verwarnung durch die AMA die Qualität und die
wertbestimmenden Merkmale der Milch in einem von der AMA nicht anerkannten Labor überprüfen
lassen.

(5) Ein Abnehmer, der nicht nur saisonbedingt die Übernahme der Milch eingestellt hat, hat bei
Wiederaufnahme seiner Tätigkeit als Abnehmer neuerlich die Zulassung gemäß Abs. 2 zu beantragen.

Anerkennung von Labors

§ 25. (1) Die Überprüfung der Qualität und wertbestimmenden Merkmale der an Abnehmer
angelieferten Milch nach den in der Anlage festgelegten Kriterien hat durch ein anerkanntes Labor zu
erfolgen.

(2) Das Labor hat die Anerkennung bei der AMA schriftlich zu beantragen und das Vorhandensein
einer für die Durchführung der Aufgaben entsprechenden personellen und technischen Ausstattung sowie
einer die Qualität der Untersuchungsergebnisse sicherstellenden Betriebsweise darzulegen.

(3) Die AMA hat nach Überprüfung des Labors bei Vorliegen aller Voraussetzungen die Anerken-
nung zu erteilen und kann zusätzliche Auflagen vorschreiben, wie insbesondere das Vorhandensein tech-
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nischer Einrichtungen sowie die Durchführung regelmäßiger Ringversuche, um die Reproduzierbarkeit
und die Standardisierung der Untersuchungsverfahren sicherzustellen.

(4) Die AMA hat die anerkannten Labors regelmäßig sowie durch unangemeldete Kontrollen vor Ort
zu überprüfen, ob die für die Anerkennung erforderlichen Voraussetzungen noch vorliegen.

(5) Soweit die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr vorliegen oder auf Grund von
Überprüfungen festgestellt wird, daß die in der Anlage vorgesehenen Kriterien nicht eingehalten werden,
kann die Anerkennung widerrufen werden.

Nachweise des Erzeugers

§ 26. (1) Der Milcherzeuger hat auf Verlangen dem Abnehmer in den Fällen des Übergangs von
Referenzmengen zusätzlich zur Meldung durch den für den übertragenden Betrieb zuständigen Abnehmer
nachzuweisen, welche Referenzmengen zu welchem Zeitpunkt von welchem Milcherzeuger mit welchem
repräsentativen Fettgehalt auf ihn übergegangen sind.

(2) Geht in den Fällen der Übergabe, der Überlassung, der Aufteilung oder der Rückgabe eines
gesamten Betriebs oder eines Betriebsteiles keine Referenzmenge auf den neuen Verfügungsberechtigten
über, stellt die AMA dem ursprünglichen Verfügungsberechtigten auf Antrag hierüber eine mit Gründen
versehene Bescheinigung aus.

(3) Wechselt der Milcherzeuger den Abnehmer, so hat der bisherige Abnehmer dem neuen
Abnehmer zu bescheinigen, daß er den Wechsel berücksichtigt.

(4) Der Abnehmer darf die nachzuweisenden Tatsachen bei der Berechnung der Anlieferungs-
Referenzmengen nur berücksichtigen, wenn ihm Belege, Bescheinigungen und Bestätigungen nach den
Abs. 1 bis 3 vorliegen. Er hat diese sieben Jahre vom Ende des Kalendermonats an, auf das sie sich
beziehen, aufzubewahren.

Berechnung der Monatsanlieferung

§ 27. Die auf eine Nachkommastelle in Kilogramm erfaßten einzelnen Milchanlieferungsmengen
eines Milcherzeugers sind monatlich zusammenzuzählen und auf ganze Kilogramm kaufmännisch zu
runden.

Berechnung der Anlieferungs-Referenzmenge

§ 28. (1) Der Abnehmer hat dem Milcherzeuger jährlich bis 20. April die ihm zustehende
Anlieferungs-Referenzmenge einschließlich des durchschnittlich gewogenen Fettgehalts und eine
allfällige zustehende Direktverkaufs-Referenzmenge mitzuteilen. Kann die Berechnung erst erfolgen,
nachdem die AMA eine Datenüberprüfung vorgenommen hat, kann die Mitteilung abweichend vom
ersten Satz bis zu einem von der AMA den Abnehmern mitzuteilenden Termin, der unter Berück-
sichtigung der Verfügbarkeit der Daten und dem Interesse der Milcherzeuger an der tatsächlichen Höhe
der Referenzmenge zu bestimmen ist, spätestens jedoch bis 10. Mai erfolgen.

(2) Der Abnehmer hat auf Antrag des Milcherzeugers oder aus sonstigem Grund die Anlieferungs-
Referenzmenge einschließlich des durchschnittlichen gewogenen Fettgehaltes erneut zu berechnen. Er hat
die Berechnung innerhalb eines Monats dem Milcherzeuger und der AMA mitzuteilen.

(3) Wechselt der Milcherzeuger den Abnehmer, hat der neue Abnehmer die Berechnung vorzu-
nehmen.

(4) Der Milcherzeuger hat dem Abnehmer, der die Berechnung vorzunehmen hat, auf Verlangen die
erforderlichen Angaben (§ 26) mitzuteilen.

(5) Wenn der Milcherzeuger keine Mitteilung gemäß Abs. 1 oder 2 erhält oder mit der Mitteilung
nicht einverstanden ist, kann er bei der AMA die Festsetzung durch Bescheid beantragen. Der Milch-
erzeuger und gegebenenfalls der Abnehmer haben dabei der AMA die erforderlichen Angaben (Abs. 4)
mitzuteilen.

(6) Unbeschadet des Abs. 5 kann die AMA von Amts wegen die dem Milcherzeuger im laufenden
Zwölfmonatszeitraum zustehende Anlieferungs-Referenzmenge einschließlich des durchschnittlich gewo-
genen Fettgehalts und eine allfällig zustehende Direktverkaufs-Referenzmenge durch Bescheid mitteilen.

(7) Die AMA kann eine gemäß § 9 der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung erfolgte
Mitteilung (Bescheid) berichtigen, wenn durch Übernahme von nicht den Tatsachen entsprechenden
Angaben des Abnehmers eine unrichtige Mitteilung (Bescheid) erlassen wurde. Eine derartige Berich-
tigung kann bis zum Ablauf der Verjährungsfrist von fünf Jahren vorgenommen werden. Sie wird mit
Beginn des laufenden Zwölfmonatszeitraums wirksam.
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Erhebung der Zusatzabgabe

§ 29. (1) Der Abnehmer hat dem Milcherzeuger den Zusatzabgabebetrag vom Entgelt für die
Lieferung des auf die Mitteilung durch die AMA gemäß § 22 Abs. 2 folgenden Kalendermonats
abzuziehen, soweit dieser nicht bereits gemäß Abs. 2 einbehalten wurde. Zum gleichen Zeitpunkt sind
Vorauszahlungen gemäß Abs. 2, die die tatsächlich zu entrichtende Zusatzabgabe überschreiten, dem
Milcherzeuger zuzüglich allfälliger Zinsen gemäß Abs. 3 zu überweisen.

(2) Sobald die Anlieferungen eines Milcherzeugers seine Referenzmenge überschreiten, ist der Ab-
nehmer berechtigt, das Lieferungsentgelt für die die Referenzmenge überschreitenden Anlieferungen als
Vorauszahlung auf die Zusatzabgabe einzubehalten; der Milcherzeuger kann dies durch Stellung einer
anderen Sicherheit abwenden.

(3) Der Abnehmer hat die Vorauszahlungen auf die Zusatzabgabe auf einem Fremdgeldkonto geson-
dert zu veranlagen und mindestens zum Eckzinssatz zu verzinsen. Von den anfallenden Zinsen kann der
Abnehmer die dabei anfallenden Bankspesen und gesetzlichen Abzüge bedecken.

(4) Für die nach den in § 1 genannten Rechtsakten vorgesehene Abrechnung ist der am letzten Tag
des abzurechnenden Zwölfmonatszeitraumes geltende Richtpreis und der nach den in § 1 genannten
Rechtsakten maßgebliche Fettgehalt zugrundezulegen.

(5) Im Fall der Nichteinhaltung der Zahlungsfrist gemäß Art. 3 Abs. 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 536/93 sind die geschuldeten Beträge mit 3 vH über dem Basiszinssatz pro Jahr zu verzinsen, minde-
stens jedoch 20 Euro.

Meldepflichten des Abnehmers

§ 30. (1) Der Abnehmer übersendet der AMA bis zum 40. Tag nach Ablauf jedes Zwölfmonatszeit-
raumes eine Mitteilung über

1. die Summe aller beim Abnehmer im abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum zustehenden Referenz-
mengen, getrennt nach Referenzmengen I und Referenzmengen II,

2. die Summe der Anlieferungen sowie ihre durch den Fettgehalt bedingte Erhöhung oder Vermin-
derung, getrennt nach Anlieferungen, die
a) von Erzeugern mit und ohne Referenzmenge und
b) auf Referenzmengen I und Referenzmengen II hin erfolgt sind,

3. den durchschnittlichen tatsächlichen Fettgehalt der Anlieferungen,
4. den durchschnittlichen repräsentativen Fettgehalt der Referenzmengen,
5. die nicht ausgenützten Anteile der Referenzmengen,
6. die Überlieferungen,
7. die Summe der gemäß §§ 6, 7, 8, 9, 10 und 11 übertragenen Referenzmengen,
8. die Summe der gemäß § 13 wieder zugeteilten sowie der gemäß § 16 befristet zugeteilten

Referenzmengen,
9. die Summe der befristeten Umwandlungen von Anlieferungs-Referenzmengen in Direktverkaufs-

Referenzmengen,
10. die Summe der befristeten Umwandlungen von Direktverkaufs-Referenzmengen in Anlieferungs-

Referenzmengen,
11. die Summe der endgültigen Umwandlungen, untergliedert in Umwandlungen von Anlieferungs-

Referenzmengen in Direktverkaufs-Referenzmengen und in Umwandlungen von Direktverkaufs-
Referenzmengen in Anlieferungs-Referenzmengen,

12. die den einzelnen Milcherzeugern für den laufenden Zwölfmonatszeitraum zustehenden Anliefe-
rungs-Referenzmengen und Direktverkaufs-Referenzmengen sowie

13. die im Wege von Nutzungserklärungen übertragenen Referenzmengen.

Sind die Angaben gemäß den Z 1 bis 13 unrichtig und in sich widersprüchlich, gilt die Mitteilung als nicht
gelegt, wenn die Unrichtigkeit der Angaben zumindest durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde.

(2) Der Abnehmer übersendet der AMA innerhalb von vier Monaten nach Ablauf jedes Zwölf-
monatszeitraums eine Abgabeanmeldung, die für jeden Milcherzeuger folgende Daten enthält:

1. Name, Anschrift und Betriebsnummer des Milcherzeugers,
2. bei Änderung der Anschrift des Milcherzeugers die alte und die neue Anschrift,
3. die der Abgabeanmeldung zugrundegelegte Referenzmenge,
4. die Anlieferungsmenge ohne Berücksichtigung des Fettgehaltes,
5. den durchschnittlichen tatsächlichen Fettgehalt der Anlieferungen,
6. die durch den Fettgehalt bedingte Erhöhung oder Verminderung der Anlieferungsmenge,
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7. die Anlieferungsmenge, getrennt aufgeführt nach jener Menge unter Berücksichtigung der Fett-
korrektur,
a) die vom Abnehmer selbst verrechnet wurde,
b) die an andere Abnehmer weiterverrechnet wurde und
c) die von anderen Abnehmern rechnungsmäßig übernommen wurde,

8. die Höhe einer Über- oder Unterschreitung der Referenzmenge,
9. die nach § 13 wieder zugeteilten Referenzmengen sowie

10. die zu entrichtende Zusatzabgabe.

(3) Der Abgabeanmeldung gemäß Abs. 2 ist ein Deckblatt voranzustellen, das mindestens folgende
Angaben enthalten muß:

1. Die Zahl der Erzeuger, wobei getrennt davon anzugeben ist die Zahl der Erzeuger, die auch über
eine Direktverkaufs-Referenzmenge verfügen,

2. die Zahl der Erzeuger, denen nach § 22 Referenzmengen zugewiesen worden sind, sowie die
Summe der auf diese Weise zugewiesenen Referenzmengen,

3. die Summe der abgabepflichtigen Anlieferungen sowie
4. die Summe der abzuführenden Zusatzabgabe.

Die AMA kann für das Deckblatt ein Muster bekanntgeben; soweit ein Muster bekanntgegeben wird, ist
dieses zu verwenden.

(4) Der Abnehmer hat die Zusatzabgabe innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf jedes Zwölf-
monatszeitraums auf das von der AMA bekanntgegebene Konto abzuführen.

(5) Soweit dies technisch und organisatorisch möglich ist, sind die in den Abs. 1 bis 3 genannten
Angaben mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung in der von der AMA festgelegten Form
vorzulegen.

(6) Der Abnehmer hat die Nutzungserklärungen gemäß § 15 Abs. 5 und 6 bis 10. April des folgenden
Zwölfmonatszeitraums der AMA zu übermitteln.

Mehrere Abnehmer

§ 31. (1) Liefert der Milcherzeuger Milch oder Milcherzeugnisse gleichzeitig an mehrere Abnehmer,
hat er den Abnehmer zu bestimmen, der die dem Abnehmer nach dieser Verordnung obliegenden
Aufgaben wahrnehmen soll. Der Milcherzeuger hat alle Abnehmer von der Bestimmung des zuständigen
Abnehmers unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

(2) Die Abnehmer haben sich gegenseitig zu informieren. Bis zur Bestimmung des zuständigen
Abnehmers durch den Milcherzeuger ist jeder Abnehmer berechtigt, Vorauszahlungen auf die Zusatz-
abgabe einzubehalten. § 29 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 2 und 3 sind dabei anzuwenden.

(3) Die Abnehmer sind verpflichtet, dem als zuständig bestimmten Abnehmer unverzüglich nach
Ablauf des jeweiligen Abrechnungszeitraumes, die zu diesem Zeitraum an andere Abnehmer gelieferten
Milchmengen und deren durchschnittlichen monatlichen Fettgehalt mitzuteilen. Gegebenenfalls hat der
Milcherzeuger auf Verlangen diese Angaben nachzuweisen.

Abschnitt III

Direktverkauf

Grundsatz

§ 32. Im Falle des § 1 Z 2 wird die Zusatzabgabe von jedem Milcherzeuger für die Milchmengen
erhoben, die von ihm im Sinne der in § 1 genannten Rechtsakte an Verbraucher abgegeben werden und
die seine Direktverkaufs-Referenzmenge überschreiten.

Direktverkaufs-Referenzmenge

§ 33. (1) Die Direktverkaufs-Referenzmenge entspricht mit Beginn des 1. April 1995 der dem
Milcherzeuger, der Milch oder Milcherzeugnisse an Verbraucher abgibt (Direktverkäufe), mit 31. März
1995 auf Grund der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung, BGBl. Nr. 226/1995, von der AMA
mitgeteilten Direktverkaufs-Referenzmenge.

(2) Die Direktverkaufs-Referenzmenge wird für die Dauer von höchstens zwei aufeinanderfolgenden
Zwölfmonatszeiträumen provisorisch zugeteilt. Kann der Milcherzeuger auf Grund der gemäß den in § 1
genannten Rechtsakten erforderlichen Meldungen belegen, daß er seit mindestens zwölf Monaten vom
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Beginn der provisorischen Zuteilung an im Ausmaß von mindestens 80% der provisorisch zugeteilten
Direktverkaufs-Referenzmenge Milch und Milcherzeugnisse direkt abgegeben hat, erhält er die ihm
mitgeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge endgültig zugewiesen. Nach Ablauf von zwei Jahren ab der
provisorischen Zuteilung hat die AMA bei allen Milcherzeugern, denen noch keine endgültige Direkt-
verkaufs-Referenzmenge zugeteilt wurde, zu überprüfen, ob im Ausmaß von mindestens 80% der
provisorischen Direktverkaufs-Referenzmenge Milch und Milcherzeugnisse als direkt abgegeben gemel-
det wurden und die Referenzmenge im jeweils zutreffenden Ausmaß endgültig zuzuteilen. Bei der
Zuteilung der endgültigen Referenzmenge auf Grund des tatsächlichen Ausmaßes des Direktverkaufs ist
der Direktverkauf des letzten Zwölfmonatszeitraums heranzuziehen.

(3) Stellt sich im Zuge einer Vorortkontrolle heraus, daß insbesondere anhand der vorhandenen
Aufzeichnungen und Produktionsgrundlagen die als direkt abgegeben gemeldete Menge nicht plausibel
ist, erfolgt eine endgültige Zuteilung der Direktverkaufs-Referenzmenge im nachgewiesenen tatsächlichen
Ausmaß des Direktverkaufs mit Wirkung ab dem laufenden Zwölfmonatszeitraum.

(4) Für die Berechnung von Direktverkaufs-Referenzmengen
1. gelten die §§ 5, 7, 10, 11, 13, 26 und 28 entsprechend,
2. ist im Falle einer Aufteilung eines Betriebes § 6 mit der Maßgabe anzuwenden, daß eine

Aufteilung von Direktverkaufs-Referenzmengen gemäß § 6 Abs. 3 dann nicht erfolgt, wenn
nachgewiesen werden kann, daß der Aufbau der Direktverkaufs-Referenzmenge insbesondere
durch den Einsatz des bisherigen Betriebsinhabers oder durch das örtliche Naheverhältnis zu den
Verbrauchern zustandegekommen ist. Dieser Nachweis gilt auch dann als erbracht, wenn der
Betriebsinhaber des durch die Betriebsteilung neu hervorgegangenen Betriebs nicht darlegen
kann, daß er für diesen Betrieb eine Direktverkaufs-Referenzmenge für Zwecke des Direkt-
verkaufs benötigt,

3. sind die §§ 8 und 9 mit der Maßgabe anwendbar, daß Direktverkaufs-Referenzmengen(-anteile),
die für die Abgabe von Milch im Rahmen der Verfütterung durch andere landwirtschaftliche
Betriebe beantragt wurden, weder gemäß § 8 noch gemäß § 9 auf andere Betriebe übertragen
werden können.

Soweit der Milcherzeuger über keine Anlieferungs-Referenzmenge verfügt, hat die Berechnung der
Direktverkaufs-Referenzmenge auf Antrag durch die AMA zu erfolgen.

(5) Die dem Heimgut mitgeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge kann anstelle auf dem Heimgut
ganz oder teilweise auf dem Almbetrieb des Betriebsinhabers genutzt werden. Ebenso kann die dem
Almbetrieb mitgeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge auf dem Heimgut des Betriebsinhabers genutzt
werden. § 15 Abs. 5 und 6 sind sinngemäß anzuwenden.

(6) Im Fall des Direktverkaufs in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat der
Direktverkäufer den beabsichtigten Direktverkauf unter Angabe der Verbraucher oder des Abgabeorts und
der Händler samt Adresse sowie der vorgesehenen Mengen spätestens zwei Wochen vor Beginn des
Direktverkaufs der AMA schriftlich anzuzeigen.

(7) Ist die Direktverkaufs-Referenzmenge in Anwendung des Art. 4 Abs. 2 dritter Unterabsatz der
Verordnung (EWG) Nr. 536/93 der einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen worden, so gilt abweichend
von § 13 Abs. 1 eine für den nächstfolgenden Zwölfmonatszeitraum gemäß Art. 4 Abs. 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 536/93 fristgerecht abgegebene Meldung gleichzeitig als Antrag auf Wiederzuteilung der
Direktverkaufs-Referenzmenge mit Wirksamkeit für den Zwölfmonatszeitraum, in dem die Meldung
erfolgt.

Verzicht auf die Direktverkaufs-Referenzmenge

§ 34. (1) Verzichtet ein Milcherzeuger im Zuge eines Antrages auf Umwandlung der Direktverkaufs-
Referenzmenge (§ 39) auf eine vorläufig zugeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge, so fällt die vorläufig
zugeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge

1. im Falle der Nichtvermarktung mit Beginn des laufenden Zwölfmonatszeitraums,
2. im Falle eines bestehenden Direktverkaufs mit Beginn des nachfolgenden Zwölfmonatszeitraums

in die einzelstaatliche Reserve.

(2) Verzichtet ein Milcherzeuger auf einen Teil der endgültig zugeteilten Direktverkaufs-Referenz-
menge, so fällt dieser Teil mit Beginn des auf das Einlangen des schriftlichen Verzichts bei der AMA
folgenden Zwölfmonatszeitraums in die einzelstaatliche Reserve. Ein Verzicht ist nur hinsichtlich des
nicht ausgenützten Teils der Direktverkaufs-Referenzmenge möglich.
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Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

§ 35. Der Direktverkäufer hat
1. Aufzeichnungen über die täglich direkt abgegebenen Mengen an Milch und Milcherzeugnissen

vorzunehmen, gegliedert nach Produkten und
a) direkt zum menschlichen Verbrauch abgegebenen Mengen (Abgabe an Letztverbraucher) und
b) an andere wie Großhändler, Einzelhändler, Großverbraucher sowie an andere Landwirte zum

Zwecke der Verfütterung abgegebenen Mengen, wobei die Mengen für jeden Kunden mit
Angabe des Namens (der Firma) und der Adresse aufzugliedern sind und

2. die Aufzeichnungen und sonstigen Unterlagen, die sich auf den Direktverkauf beziehen, bis zum
Ende des dritten auf die Entstehung der Aufzeichnung folgenden Kalenderjahres sicher und
geordnet aufzubewahren.

Erhebung der Zusatzabgabe

§ 36. (1) Die Abgabeanmeldung, die der Direktverkäufer der AMA abzugeben hat, ist nach dem von
der AMA herausgegebenen Formblatt auszufüllen und bis 10. Mai der AMA zu übermitteln. Im
abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum nicht genutzte Direktverkaufs-Referenzmengen können anderen
Milcherzeugern mit Direktverkaufs-Referenzmengen zugewiesen werden. § 22 Abs. 2 ist sinngemäß
anzuwenden. Der Zusatzabgabebetrag muß bis 31. August dem Konto der AMA gutgeschrieben sein.

(2) Im Fall der Nichteinhaltung der Zahlungsfrist gemäß Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 536/93 sind die geschuldeten Beträge mit 3 vH über dem Basiszinssatz pro Jahr zu verzinsen,
mindestens jedoch 20 Euro.

(3) Im Falle einer Wiederzuteilung der Referenzmenge gemäß § 33 Abs. 7 werden für den Zwölf-
monatszeitraum, in dem die Direktverkaufs-Referenzmenge der einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen
worden ist, für 90% der gemeldeten Direktverkaufsmenge nicht genutzte Direktverkaufs-Referenzmengen
gemäß Art. 2 Abs. 1 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 zur Saldierung zugewiesen.

Äquivalenzmenge für Milcherzeugnisse

§ 37. Die Äquivalenzmengen je Kilogramm Milcherzeugnis werden wie folgt festgesetzt:

Hartkäse ..................................................................  13 kg Milch
Frischkäse und Topfen .............................................  8 kg Milch
Sonstiger Käse ........................................................  11 kg Milch
Saure Milchprodukte mit Fruchtzusätzen .............  0,8 kg Milch

Zuteilung einer Direktverkaufs-Referenzmenge

§ 38. (1) Soweit die Summe der mitgeteilten Direktverkaufs-Referenzmengen die Gesamtmenge für
Direktverkäufe unterschreitet, kann bis maximal zum Ausmaß der Gesamtmenge für Direktverkäufe eine
Direktverkaufs-Referenzmenge an Milcherzeuger nach Maßgabe der nachstehenden Vorschriften zugeteilt
werden.

(2) Anträge auf Zuteilung einer Direktverkaufs-Referenzmenge sind bis Ende Februar für den fol-
genden Zwölfmonatszeitraum mit einem von der AMA aufgelegten Formblatt bei der AMA einzureichen.

(3) Der Antrag hat insbesondere zu enthalten:
1. Name, Anschrift und Betriebsnummer des Antragstellers,
2. Höhe der allfällig zustehenden Anlieferungs- und Direktverkaufs-Referenzmengen,
3. Höhe der beantragten Direktverkaufs-Referenzmenge und
4. Gründe für die Notwendigkeit der Zuteilung einer Direktverkaufs-Referenzmenge.

(4) Die Zuteilung einer Direktverkaufs-Referenzmenge ist nicht zulässig, wenn der Antragsteller
1. eine ihm zustehende Anlieferungs-Referenzmenge oder Direktverkaufs-Referenzmenge ganz

oder teilweise bzw. auf Dauer oder vorübergehend übertragen hat oder
2. eine ihm zustehende Direktverkaufs-Referenzmenge vorübergehend oder endgültig in eine

Anlieferungs-Referenzmenge umgewandelt hat oder
3. eine ihm zustehende Anlieferungs-Referenzmenge oder Direktverkaufs-Referenzmenge im

abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum nicht zur Gänze ausgenutzt hat. Eine Unterschreitung bis
höchstens 20% ist unschädlich.

Im Fall der dauerhaften Übertragung gemäß Z 1 oder der endgültigen Umwandlung gemäß Z 2 ist eine
Zuteilung frühestens nach Ablauf von zwei Zwölfmonatszeiträumen nach dem Wirksamwerden der
Übertragung oder Umwandlung möglich.

(5) § 33 Abs. 2 ist anzuwenden.
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Abschnitt IV
Gemeinsame Bestimmungen

Anpassung der Referenzmengen
§ 39. (1) Anträge auf befristete Umwandlung von endgültig zugeteilten Referenzmengen nach Art. 4

Abs. 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 sind für den laufenden Zwölfmonats-
zeitraum jeweils bis 31. Dezember bei der AMA zu stellen. In dem Antrag sind anzugeben:

1. Name, Anschrift und Betriebsnummer des Milcherzeugers,
2. die Höhe der dem Milcherzeuger zustehenden Referenzmengen, getrennt nach Anlieferungs-

Referenzmengen und Direktverkaufs-Referenzmengen,
3. die Art und Höhe der begehrten Umwandlung sowie
4. die Tatsachen, die zu Änderungen bei den Anlieferungen oder Direktverkäufen geführt haben.

(2) Direktverkaufs-Referenzmengen auf Almen können vor ihrer endgültigen Zuteilung in Anliefe-
rungs-Referenzmengen umgewandelt werden, wenn sich insbesondere auf Grund der Witterungsbedin-
gungen eine Änderung des Vermarktungsverhaltens mit höherer Anlieferung ergeben hat.

(3) Endgültige Umwandlungen sind mit den gemäß Abs. 1 geforderten Angaben bei der AMA zu
beantragen. Eine endgültige Umwandlung ist frühestens nach zweimaliger unmittelbar vorangehender
befristeter Umwandlung möglich. Die Umwandlung erfolgt nach Anpassung der Gesamtmengen.

(4) Die AMA entscheidet über die Umwandlung durch Bescheid. Sofern bereits zugeteilte Anliefe-
rungs-Referenzmengen durch die Umwandlung erhöht oder vermindert werden, erhält der Abnehmer eine
Durchschrift des Bescheides.

Mitwirkungs- und Duldungspflichten
§ 40. Zum Zweck der Überwachung haben die Abnehmer, Labors, Milcherzeuger und Direkt-

verkäufer den Organen und Beauftragten des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft und der
AMA (Prüforgane) das Betreten der Betriebsstätte während der üblichen Betriebszeit oder nach Verein-
barung zu gestatten, auf Verlangen die in Betracht kommenden kaufmännischen Bücher, besonderen
Aufzeichnungen, Belege und sonstigen Schriftstücke zur Einsicht vorzulegen, Auskunft zu erteilen und
die erforderliche Unterstützung zu gewähren. Bei automationsunterstützter Buchführung haben sie auf
ihre Kosten Listen mit den erforderlichen Angaben auszudrucken, soweit es die Prüforgane verlangen.

Muster und Formblätter
§ 41. Soweit von der AMA für Anzeigen Muster oder Formblätter aufgelegt werden, sind diese zu

verwenden. Diese Muster oder Formblätter haben neben Name, Firma und Anschrift des Meldenden auch
die Möglichkeit zum Ausfüllen der gemäß den jeweiligen Bestimmungen geforderten Angaben zu ent-
halten.

Strafbestimmungen
§ 42. Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 117 Abs. 1 Z 2 MOG begeht, wer
1. Milch als Abnehmer übernimmt, ohne gemäß § 24 zugelassen zu sein,
2. es als Abnehmer unterläßt, die angelieferte Milch in einem anerkannten Labor auf die Qualität

und die wertbestimmenden Merkmale gemäß der Anlage zu § 25 überprüfen zu lassen,
3. als Erzeuger Nachweise zur Erlangung von Referenzmengen im Rahmen der Sonderzuteilung

gemäß den §§ 17 bis 21 vorlegt, die nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen,
4. als Erzeuger Nachweise gemäß § 26 zur Erlangung von Referenzmengen vorlegt, die nicht den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechen,
5. Milch eines anderen Milcherzeugers abliefert oder Milch zu einem anderen Milcherzeuger zur

Vermarktung verbringt,
6. entgegen Art. 3 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 536/93 als abgabenpflichtiger Abnehmer den

geschuldeten Betrag nicht rechtzeitig entrichtet.
Berichtspflicht

§ 43. Die AMA hat dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft die für die gemäß den in § 1
genannten Rechtsakten zu erfolgenden Meldungen erforderlichen Mitteilungen zu machen.

Schlußbestimmungen
§ 44. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. April 1999 in Kraft und ist auf alle Sachverhalte anzuwenden,

die ab diesem Zeitpunkt verwirklicht werden.
(2) Die Milch-Garantiemengen-Verordnung, BGBl. Nr. 225/1995, zuletzt geändert durch BGBl. II

Nr. 80/1998, ist weiter auf jene Sachverhalte anzuwenden, die bis einschließlich den Zwölfmonats-
zeitraum 1998/99 verwirklicht werden.

Molterer
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Anlage
zu § 25

Die Bestimmung der Qualität und der wertbestimmenden Merkmale der angelieferten Milch hat nach
folgender Vorgangsweise zu erfolgen:

I. Beurteilungskriterien, Anzahl der Untersuchungen und Untersuchungsmethoden

1. Fettgehalt
bei getrennter Übernahme von Früh- und Abendmilch mindestens vier Untersuchungen alternierend,
bei Tagesgemelken oder größeren Intervallen mindestens drei Untersuchungen pro Monat
Routinemethode: Infrarotspektralphotometrie
Referenzmethode: DIN 10310

2. Eiweißgehalt
wie bei Z 1
Routinemethode: Infrarotspektralphotometrie
Referenzmethode: ÖNORM DIN 10334

3. Keimzahl
mindestens zwei Untersuchungen pro Monat
Routinemethode: automatisierte fluoreszenzoptische Keimzählmethode
Referenzmethode: 91/180 (EWG) Anhang II

4. Somatische Zellen
mindestens zwei Untersuchungen pro Monat
Routinemethode: automatisierte fluoreszenzoptische Zellzählmethode
Referenzmethode: 91/180 (EWG) Anhang II/VII

5. Hemmstoffe
mindestens eine Untersuchung pro Monat
Routinemethode: Brillantschwarz-Reduktionstest
Referenzmethode: ÖNORM DIN 10182 (Teil 1)

6. Gefrierpunkt
Die Kontrollen sind zumindest monatlich vorzunehmen, bis 2001 können die Untersuchungen
zumindest vierteljährlich vorgenommen werden, wenn dies durch die technische und personelle
Ausstattung des Labors bedingt ist.
Routinemethode: Kryoskopie, Infrarot-Methode
Referenzmethode: 91/180 (EWG) Anhang II/I

Sofern auf Grund wissenschaftlicher Untersuchungen (Validierung) die Gleichwertigkeit mit der
Referenzmethode nachgewiesen wird, hat die AMA auf Antrag einzelne Gerätetypen zuzulassen und kann
darüber hinaus auf Antrag anstelle der unter Z 1 bis 6 genannten Routinemethoden ein anderes Unter-
suchungsverfahren zulassen. Hinsichtlich der Beschreibung, Standardisierung und Durchführung der
Untersuchungen werden von der AMA mittels Merkblatt den Labors die für eine ordnungsgemäße Durch-
führung der einzuhaltenden Vorgangsweise notwendigen Informationen nach dem Stand der Technik
bekanntgegeben.

II. Bewertung der Ergebnisse

1. Bewertungsgrundlagen
a) Fettgehalt:

Grundlage für die Bewertung bildet das auf zwei Nachkommastellen abgerundete arithmetische
Mittel der Untersuchungsergebnisse gemäß Teil I Z 1.

b) Eiweißgehalt:
wie bei lit. a

c) Keimzahl:
Grundlage für die Bewertung bildet der festgestellte Keimzahlvergleichswert (arithmetisches Mittel)
des Abrechnungsmonats. Liegt dieser Wert über dem festgelegten Grenzwert der Bewertungsstufe 1,
so ist das geometrische Mittel des Abrechnungsmonats und des dem Abrechnungsmonat
vorangegangenen Monats (im Folgenden: der letzten zwei Monate) als Bewertung für die
Bewertungsstufe 1 dann heranzuziehen, wenn das Ergebnis zumindest die Bewertungsstufe 1 ergibt.
Bei Neulieferanten (das sind Lieferanten, bei denen keine Untersuchungsergebnisse aus dem dem
Abrechnungsmonat vorangegangenen Monat vorliegen) werden Keimzahlvergleichswerte von
50 000/ml angenommen.
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d) Somatische Zellen:
Grundlage für die Bewertung bildet der festgestellte Vergleichswert an somatischen Zellen des
Abrechnungsmonats (arithmetisches Mittel). Liegt dieser Wert über dem festgelegten Grenzwert der
Bewertungsstufe 1, so ist das geometrische Mittel der letzten zwei Monate als Bewertung für die
Bewertungsstufe 1 dann heranzuziehen, wenn das Ergebnis zumindest die Bewertungsstufe 1 ergibt.
Bei Neulieferanten werden Zellzahlvergleichswerte von 250 000/ml angenommen.

e) Hemmstoffe:
Grundlage für die Bewertung bildet das festgestellte Ergebnis der Hemmstoffuntersuchung im
Abrechnungsmonat. Liegt ein hemmstoffpositives Ergebnis vor, so ist der Milcherzeuger umgehend
vom zuständigen Abnehmer nachweislich zu verständigen und von der Übernahme auszuschließen.
Die Milch ist so lange nicht verkehrsfähig, bis der Milcherzeuger durch ein unter Z 5 genanntes
Labor den Nachweis der Hemmstofffreiheit seiner Anlieferungsmilch erbringt. Liegt in einem
Abrechnungsmonat ein hemmstoffpositives Ergebnis vor, so ist die außerhalb der Liefersperre
übernommene Milch als hemmstoffpositiv einzustufen.

f) Gefrierpunkt (Gefrierzahl):
Grundlage für die Bewertung ist der festgestellte Gefrierpunkt (Gefrierzahl) im Abrechnungsmonat.
Ein Grenzwert von –0,515 °C Festzeitmethode (kritische Differenz = 0,004 °C) darf nicht
überschritten werden. Wird der festgestellte Grenzwert unter Berücksichtigung der kritischen
Differenz zweimal in Folge überschritten, so ist eine Vollprobe (Stallprobe) zu veranlassen und nach
der Kryoskopiemethode zu untersuchen. Bei Nachweis von Fremdwasser in der Anlieferungsmilch
ist die Milch nicht verkehrsfähig.

2. Protokollführung durch die Labors
Die Untersuchungsergebnisse sind in Protokollen (auch in EDV-Ausdrucken) mit der Bezeichnung der
Proben, der Angaben des Datums der Probenahme und des Datums der Untersuchung festzuhalten und
mit der Unterschrift des mit der Untersuchung Beauftragten zu versehen. Die Protokolle oder die
entsprechenden elektronischen Datenträger sind in der Untersuchungsstelle mindestens drei Jahre
aufzubewahren. Bei den elektronischen Datenträgern muß für die Dauer der Aufbewahrung die
Lesbarkeit gesichert sein.

3. Einstufung nach Qualitätsmerkmalen
a) Für die Einstufung nach Qualitätsmerkmalen gelten folgende Bewertungsstufen:

Beurteilungskriterium Grenzwert Bewertungsstufe
Keimzahl bis 50 000/ml S

bis 100 000/ml 1
über 100 000/ml 2

Zellzahl bis 250 000/ml S
bis 400 000/ml 1
über 400 000/ml 2

b) Für die Einstufung in die Bewertungsstufe S muß sowohl der unter lit. a für diese Bewertungsstufe
angeführte Grenzwert bei der Keimzahl als auch bei der Zellzahl erreicht werden. Wenn die Milch
im Untersuchungsmonat auch nur vorübergehend nicht verkehrsfähig ist oder eine hemmstoff-
positive Probe vorliegt, kann eine Einstufung in die Bewertungsstufe S oder 1 nicht erfolgen.

c) Für die Monatslieferung der Milch eines Milcherzeugers, die in einem Qualitätskriterium nicht
mindestens den Anforderungen der Bewertungsstufe 1 entspricht, sind Qualitätsabschläge vorzu-
nehmen. Die Höhe der Qualitätsabschläge ist mit Gültigkeitsdauer von mindestens einem Zwölf-
monatszeitraum zwischen Milcherzeuger und Abnehmer im Liefervertrag oder einem integrierten
Bestandteil des Liefervertrags zu regeln.

d) Milch mit positivem Hemmstoffnachweis, mit Fremdwasserzusatz sowie bei rechtskräftig
festgestellten Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Bestimmungen, ist nicht verkehrsfähig. Sofern
aus technischen Gründen derartige Milch vor der Feststellung der vorgenannten Mängel über-
nommen werden muß, können auch für diese Milch Abschläge erfolgen.

4. Vorgangsweise bei fehlenden Proben
a) Fallen Proben aus, so sind – soweit es technisch möglich ist – Nachuntersuchungen durchzuführen.

Wenn keine Nachuntersuchung möglich ist, sind die Ergebnisse der vorhandenen Untersuchungen
für die Einstufung heranzuziehen.

b) Liegen für das Abrechnungsmonat – aus welchen Gründen immer – keine Proben vor, so ist das
Ergebnis des Vormonats heranzuziehen. Liegen auch für den Vormonat keine Ergebnisse vor, so
werden Vergleichswerte von 50 000 Keimen/ml bzw. 250 000 Zellen/ml zur Berechnung herange-
zogen.
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c) Bei Fehlen von Proben für die Feststellung des Fettgehaltes und des Eiweißgehaltes dient das
arithmetische Mittel der vorhandenen Ergebnisse bzw. das Ergebnis einer einzigen Probe als
Auszahlungsgrundlage.

d) Liegt überhaupt kein Untersuchungsergebnis vor, so ist die Auszahlung auf der Basis des
Durchschnitts des Abnehmers des letzten Abrechnungsmonats vorzunehmen.

5. Gegenproben
Der Milcherzeuger ist berechtigt, im Rahmen der routinemäßigen Probenahmen Gegenproben durch
befugte Personen ziehen und bei einer hiefür autorisierten Untersuchungsstelle seiner Wahl überprüfen
zu lassen. Als autorisierte Stellen gelten andere anerkannte Labors und staatliche Untersuchungs-
anstalten, wie die Bundesanstalten für Milchwirtschaft, die Untersuchungsanstalten gemäß § 42
Lebensmittelgesetz 1975 und das Qualitätslabor der Agrarmarkt Austria. Gegenproben sind mittels
Referenzmethoden zumindest in Doppelbestimmung zu untersuchen. Ist die Differenz der Ergebnisse
zwischen der Routineprobe und der Gegenprobe größer als der Wert der kritischen Differenz der
Referenzmethode gemäß ISO 5725 (1994), so ist das Ergebnis der Gegenprobe als gültig anzusehen. Ist
die Differenz der Ergebnisse geringer als die kritische Differenz, ist das Ergebnis der Routineprobe
heranzuziehen. Im ersten Fall trägt die Kosten für Probenahme und Untersuchung der Abnehmer, im
zweiten Fall der Milcherzeuger.
Die kritischen Differenzen betragen (Doppelbestimmung in beiden Labors):
Fettgehalt (DIN 10310) 0,19%
Eiweißgehalt (ÖNORM DIN 10334) 0,16 g/100g
Gefrierpunkt [91/180 (EWG) Anhang II/I] 0,005 °C
Gesamtkeimzahl [91/180 (EWG) Anhang II] noch nicht festgelegt
somatische Zellen [91/180 (EWG) Anhang II/VII] noch nicht festgelegt
Hemmstoffe (ÖNORM DIN 10182 Teil 1) nicht anwendbar

6. Untersuchungskosten
Die Gesamtkosten der Untersuchungen zur Feststellung der Qualitätsmerkmale und der Inhaltsstoffe
der angelieferten Milch einschließlich der Kosten für die Probenahme und den Probentransport sind
von den Abnehmern im Verhältnis der untersuchten Probenanzahl zu tragen.

III. Probenahme und Probentransport

1. Probenehmer
Die Probenahme hat durch fachlich geeignete Personen zu erfolgen. Als fachliche Eignung wird jeden-
falls eine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung oder eine entsprechende fachliche Unterwei-
sung in sämtlichen Fragen der Probenahme und des Probentransports angesehen. Diese Unterweisung
wird von der zuständigen Untersuchungsstelle bzw. vom Milchprüfring oder im Zusammenhang mit
der Ausbildung der Milchsammelwagenfahrer im Rahmen der Fahrerschulung an den Bundesanstalten
für Milchwirtschaft durchgeführt. Die Eignung zur Probenahme ist nach erfolgter Unterweisung von
der Ausbildungsstelle zu bestätigen. Die Schulung der Probenehmer ist nach drei Jahren zu wieder-
holen.

2. Probenahmetermine
Bei täglich zweimaliger Anlieferung erfolgt die Probenahme abwechselnd aus der Morgenmilch und
aus der Abendmilch. Die mit der Probenahme befaßten Personen werden über das Datum der Probe-
nahme kurzfristig in Kenntnis gesetzt. Diese Meldung ist streng vertraulich zu behandeln und darf
Unbefugten nicht mitgeteilt werden. Es dürfen auch keine wie immer gearteten Äußerungen abgegeben
bzw. Handlungen gesetzt werden, aus denen ein Hinweis über den Termin einer bevorstehenden Probe-
nahme abgeleitet werden kann. Des weiteren dürfen keine Informationen über die Ergebnisse an die
Landwirte gegeben werden, aus denen geschlossen werden kann, daß es im laufenden Monat zu keinen
weiteren Probenahmen kommen wird. Informationen über vorliegende Mißstände sind jedoch zulässig.

3. Probemenge
Pro Milcherzeuger darf nur eine Milchprobe an die Untersuchungsstelle weitergeleitet werden. Diese
ist so zu ziehen, daß sie repräsentativ für die gesamte Liefermenge zum Zeitpunkt der Probenahme ist.
Die Probegefäße sind soweit zu füllen, daß eine ordnungsgemäße Durchmischung vor der Unter-
suchung ermöglicht wird.

4. Geräte und Gefäße für die Probenahme
Zur Probenahme sind Geräte und Gefäße gemäß ÖNORM N 2500 zu verwenden. Die Probeflaschen
sind in geeigneter Weise zu verschließen. Im Fall von Neuanschaffungen nach dem 1. Jänner 1996 sind
Probeflaschen gemäß ÖNORM L 5266 zu verwenden.
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5. Automatische Probenahme
(1) Eine automatische Probenahme bei Milchsammelwagen und bei stationären Geräten kann grund-
sätzlich nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:

a) Die Probenahmeanlage wird entsprechend den Anforderungen der ÖNORM L 5265 vor dem
Ersteinsatz einer Erstprüfung unterzogen und daraufhin mittels Zertifikat für die Eignung zur
Probenahme freigegeben. Die AMA hat den Umfang der Erstprüfung festzulegen. Spätestens zwei
Monate nach dem Jahrestag der Erstprüfung bzw. der letzten Routineprüfung der Anlage ist eine
Routineprüfung durch ein anerkanntes Labor vorzunehmen. Wird die jährliche Prüfung vor dem
Ablauf eines Jahres vorgenommen, so beginnen die Fristen ab diesem Zeitpunkt neu zu laufen. Bei
Probenahmeanlagen, welche bei zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Nachprüfungen beanstandet
wurden, ist eine Kontrollprüfung im Umfang der Erstprüfung vorzunehmen.

b) Probenahmeanlagen, welche eine Prüfung nicht bestanden haben, sind zur Probenahme nicht
zugelassen. Die Prüfplakette (siehe lit. c) ist jedenfalls nach einem negativen Prüfungsergebnis zu
entfernen. Ein Einsatz des Probenahmesystems ist erst nach bestandener Nachprüfung möglich.
Probenahmeanlagen, welche die jährliche Routineprüfung nicht bestanden haben und einer
Nachprüfung unterzogen werden, sind nach spätestens sechs Monaten nochmals zu überprüfen. Die
zweimonatige Überziehungsfrist gilt auch in diesem Fall, die Jahresfrist beginnt aber ab Ende des
sechsten Monats.

c) Zum Nachweis der normgerechten und mit positivem Ergebnis abgeschlossenen Prüfung am
Milchsammelwagen wird an geeigneter sichtbarer Stelle eine Prüfplakette gemäß ÖNORM L 5268
(Ausgabetag 1. April 1987) angebracht. Am Probenahme- bzw. Abschlauchsystem dürfen zwischen
den Prüfintervallen keine nachträglichen Änderungen auch nicht von Seiten des Herstellers
vorgenommen werden, welche den Bedingungen zum Zeitpunkt der Überprüfung nicht mehr
entsprechen. Wird ein funktionsbeeinträchtigender Eingriff durchgeführt, muß die normgerechte
Funktionsweise im Hinblick auf die ÖNORM L 5265 durch eine Zwischenprüfung kontrolliert
werden.

d) Zur Aufnahme der Probeflaschen sind Stativkästen gemäß ÖNORM L 5267 (Ausgabetag 1. Oktober
1986) zu verwenden. Sollten Milchsammelwagen im Einsatz sein, die der ÖNORM nicht
entsprechen, so ist die Anlage auf diese ÖNORM umzurüsten. Mit Genehmigung der AMA können
auch nicht der ÖNORM L 5267 entsprechende Stativkästen verwendet werden, sofern es sich um
ein in einem anderen Mitgliedstaat der EU anerkanntes System handelt und besondere Gründe für
diese Verwendung vorliegen.

(2) Vor und während des Abschlauchens ist die Milch im Behälter durchzumischen. Dabei sind analog die
Bestimmungen der Z 4 und Z 6 einzuhalten. Beim Abschlauchen aus den Milcherzeugergefäßen ist
sicherzustellen, daß eine nachteilige Beeinflussung der Probe nicht erfolgt.
(3) Zur Reinigungskontrolle des Probenahmegerätes sind am Beginn der Probenahme eine oder mehrere
Proben von Hand aus und parallel dazu mittels Probenahmegerät zu ziehen. Weisen die Ergebnisse der
Keimzahlbestimmung auf Reinigungsmängel hin, so ist die Probenahme nach neuerlicher Reinigung zu
wiederholen. Auch andere gleichwertige Kontrollen sind zugelassen.

6. Probenahme aus Behältern
Die Probenahme kann aus der Kanne, aus den Hofbehältern, aus dem Meßgefäß oder aus dem
Wiegebehälter erfolgen. Zum Durchmischen sind Geräte gemäß ÖNORM N 2500 zu verwenden. Im
Meßgefäß kann die Milch auch durch wiederholtes Eintauchen des Schwimmers durchgemischt
werden. Das Ausleeren der Milch in den Wiegebehälter wird bei Vorhandensein eines Prallsiebes als
ausreichende Durchmischung angesehen. Bei Kühlwannen und Hofbehältern erfolgt das Durchmischen
mit dem Rührstab oder mit dem Rührwerk. Falls die zu prüfende Milch auf mehrere Kannen verteilt ist,
so werden dem jeweiligen Inhalt entsprechende Teilmengen entnommen und aus deren Gemisch
hierauf eine repräsentative Durchschnittsprobe gezogen.

7. Bezeichnung der Proben und Protokollführung
Ein bestimmtes System der Einordnung der Proben in Stative und Versandbehälter sowie der Proto-
kollführung mit Datum, Betrieb, Lieferantennummer, Name und Unterschrift des Probenehmers nach
den technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten hat zu gewährleisten, daß jede einzelne Probe mit
Sicherheit identifiziert werden kann. Bei Einsatz einer elektronischen Probenidentifikation ist auf die
ÖNORM L 5240 und ÖNORM L 5266 Bedacht zu nehmen. Der Abnehmer hat ferner zu bestätigen,
daß bei der Probenahme insbesondere die Bestimmungen gemäß der Z 2 und Z 5 eingehalten wurden.

8. Aufbewahrung und Transport der Proben
Die gefüllten Probegefäße sind während des Transportes kühl aufzubewahren. Während des Trans-
portes sind die Proben auch vor Verschmutzung zu schützen. Die Proben sind zum frühestmöglichen
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Zeitpunkt an ein gemäß § 25 anerkanntes Labor zu senden, von diesem zu übernehmen und ordnungs-
gemäß bis zur Untersuchung aufzubewahren.

9. Konservierung der Proben
(1) Die Rohmilchproben, ausgenommen jene für den Hemmstoffnachweis, sind mittels einer Lösung auf
der Basis von Natriumazid und Chloramphenicol, welche zur Stabilisierung des pH-Wertes Trinatrium-
citrat-5,5-hydrat enthält, zu konservieren. Bromphenolblau wird als Farbstoff zugesetzt. Die Dosierung
der Konservierungslösung beträgt 0,1 ml pro 40 ml Milchprobe.

(2) Konservierte Proben dürfen bei einem Temperaturbereich bis 20 °C sechs Stunden und bei zirka 4 °C
weitere 72 Stunden aufbewahrt werden.

(3) Die von den Labors zu verwendende Konservierungslösung ist in einer Firma herzustellen, die von der
Agrarmarkt Austria beauftragt wird und die qualitätsgesichert arbeitet und daher die Konservierungs-
wirkung garantieren kann.

Verzeichnis
häufig  in  Rechtsvorschriften  verwendeter  Abkürzungen

ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch HGB Handelsgesetzbuch
Abs. Absatz idF in der Fassung
AktG Aktiengesetz JGG Jugendgerichtsgesetz
AO Ausgleichsordnung JN Jurisdiktionsnorm
ArbVG Arbeitsverfassungsgesetz KDV Kraftfahrgesetz-Durchführungs-
Art. Artikel verordnung
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz KFG Kraftfahrgesetz
AVG Allgemeines Verwaltungsverfahrens- KO Konkursordnung

gesetz LGBl. Landesgesetzblatt
BAO Bundesabgabenordnung lit. litera (= Buchstabe)
BDG Beamten-Dienstrechtsgesetz MRG Mietrechtsgesetz
BGBl. Bundesgesetzblatt Nr. Nummer
B-VG Bundes-Verfassungsgesetz PatG Patentgesetz
bzw. beziehungsweise RGBl. Reichsgesetzblatt
dgl. dergleichen S Seite, Schilling
DRAnz. Deutscher Reichsanzeiger und Preußi- StGB Strafgesetzbuch

scher Staatsanzeiger StGBl. Staatsgesetzblatt
dRGBl. deutsches Reichsgesetzblatt StPO Strafprozeßordnung
DSG Datenschutzgesetz StVO Straßenverkehrsordnung
DVG Dienstrechtsverfahrensgesetz ua. und andere, unter anderem
EG . . . Einführungsgesetz . . . UStG Umsatzsteuergesetz
EGVG Einführungsgesetz zu den Verwaltungs- VStG Verwaltungsstrafgesetz

verfahrensgesetzen VV verkürztes Verfahren
EO Exekutionsordnung VVG Verwaltungsvollstreckungsgesetz
EStG Einkommensteuergesetz vH vom Hundert (= Prozent)
FinStrG Finanzstrafgesetz vT vom Tausend (= Promille)
F-VG Finanz-Verfassungsgesetz WEG Wohnungseigentumsgesetz
GBG Grundbuchgesetz WGG Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz
GBlÖ Gesetzblatt für das Land Österreich WRG Wasserrechtsgesetz
gem. gemäß Z Zahl, Ziffer
GesmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung zB zum Beispiel
GewO Gewerbeordnung ZPO Zivilprozeßordnung
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